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 Veröffentlicht am 17.02.2000

Norm

§55 ZPO, §521a ZPO

Rechtssatz

Nach Einschränkung des Klagebegehrens auf Kostenersatz ist auch im Besitzstörungsverfahren das Rekursverfahren

einseitig. Der Begri  "Endbeschluss" im Sinn des § 521a Abs 1 Z 1 ZPO ist auf die das Besitzstörungsbegehren

meritorisch erledigende Sachentscheidung teleologisch zu reduzieren. Der Rekurs gegen einen Endbeschluss, in dem

nur mehr über das auf Kosten eingeschränkte Begehren entschieden wird, ist daher binnen 14 Tagen einzubringen

(ebenso MietSlg 35.813).
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